
 
 

   

Teilnahme und Stimmrechtsvertretung der MEDION-Aktionäre an der  
     virtuellen Hauptversammlung 2022 

 

Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Durchführung der 

Hauptversammlung 

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die 

Hauptversammlung am 22. November 2022 gemäß § 118a AktG i.V.m. § 26n Abs. 1 EG-

AktG ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten (virtu-

elle Hauptversammlung). Eine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten 

am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. 

Die virtuelle Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre 

Bevollmächtigten am 22. November 2022 ab 11:00 Uhr (MEZ) live im passwortgeschützten 

Internetservice (HV-Portal), der über einen Link auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/ 

  

erreichbar ist, in Bild und Ton übertragen. Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung ange-

meldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, sich zu der gesamten 

Hauptversammlung über das HV-Portal elektronisch zuzuschalten und diese dort live in Bild 

und Ton zu verfolgen sowie ihre Aktionärsrechte auszuüben. Über das HV-Portal können die 

ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten gemäß dem dafür vor-

gesehenen Verfahren unter anderem das Stimmrecht ausüben, von dem Rede- und Aus-

kunftsrecht Gebrauch machen, Widerspruch zu Protokoll erklären sowie vor der Versamm-

lung Stellungnahmen einreichen. 

Anmeldung zur Hauptversammlung und Nachweis der Teilnahmeberechtigung 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

nach den nachfolgenden Bestimmungen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 

ordnungsgemäß angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens bis 

zum Ablauf des 15. November 2022, 24:00 Uhr (MEZ), unter der nachfolgend genannten 

Adresse zugegangen sein. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in 

deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen 

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierzu reicht ein Nach-

weis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der 

Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 1. November 2022, 00:00 Uhr 

(MEZ), sogenannter Nachweisstichtag, zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der 

nachfolgend genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 15. November 2022, 24:00 

Uhr (MEZ), zugehen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 

und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes 

erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen 

sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit 



 
 

   

dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 

Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 

Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 

Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Ak-

tien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teil-

nahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuer-

werbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch 

keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmbe-

rechtigt. Die Möglichkeit der Bevollmächtigung des Erwerbers bleibt unberührt. Der Nach-

weisstichtag hat keine Bedeutung für die Berechtigung zur Entgegennahme der Ausgleichs-

zahlung unter dem mit der Lenovo Germany Holding GmbH, Berlin, geschlossenen Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsvertrag. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes sind an folgende Anmeldeadresse zu 

übermitteln: 

MEDION AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

oder per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionä-

ren die Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals, das über einen Link auf der Internet-

seite der Gesellschaft unter 

https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/ 

 

erreichbar ist, übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Über-

sendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.  

Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl durch die Aktionäre selbst 

oder ihre Bevollmächtigten und Stimmrechtsvertretung 

Aktionäre, die sich nach den vorstehenden Bestimmungen ordnungsgemäß angemeldet ha-

ben, können ihr Stimmrecht selbst durch elektronische Briefwahl über das HV-Portal ausü-

ben. 

Die Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht selbst durch elektronische Briefwahl ausüben wollen, 

können ihr Stimmrecht nach entsprechender Vollmachtserteilung auch durch einen Bevoll-

mächtigten, z. B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 

oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch im Fall der Vertretung des Aktionärs 

sind die ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs und darüber hinaus der rechtzeitige 

Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-

über der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Intermediär, eine Aktionärs-

vereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine sonstige diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 



 
 

   

gleichgestellte Person bevollmächtigt wird. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Per-

son, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an 

Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder sonstige diesen nach § 135 

Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen) erteilt, so ist die Vollmachtserklärung vom Bevoll-

mächtigten nachprüfbar festzuhalten. Sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der 

Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Wir bitten daher Aktionäre, die 

eine Vollmacht nach § 135 AktG erteilen wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über 

die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Ein Vollmachtsformular und weitere Informationen zur Bevollmächtigung werden den ord-

nungsgemäß angemeldeten Aktionären gemeinsam mit den Zugangsdaten für das HV-Portal 

übersandt. Das Vollmachtsformular wird den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten auch 

jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem unter 

https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/ 

 

abrufbar. 

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung, ihre Änderung oder ihr Widerruf kann der 

Gesellschaft bis spätestens Montag, den 21. November 2022, 24:00 Uhr (MEZ), unter der 

nachstehenden Adresse 

MEDION AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

oder per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

oder über das HV-Portal, das unter 

https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/ 

 

erreichbar ist, gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der Abstimmung 

in der virtuellen Hauptversammlung übermittelt werden. 

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunk-

ten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der 

Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächti-

gung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten 

Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis zu den vor-

stehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

Bitte beachten Sie, dass auch Bevollmächtigte nicht physisch an der virtuellen Hauptver-

sammlung teilnehmen können, sondern das Stimmrecht ebenfalls ausschließlich per elektro-

nischer Briefwahl oder über eine (Unter-)Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft ausüben können. 



 
 

   

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Aktionären, die sich nach den vorstehenden Bestimmungen ordnungsgemäß angemeldet ha-

ben, bietet die Gesellschaft als besonderen Service an, von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevoll-

mächtigung weisungsgebunden aus. Dabei ist zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter 

das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen 

Aktionäre eindeutige Weisung erteilen, und dass die Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld 

noch während der virtuellen Hauptversammlung Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen 

gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entge-

gennehmen. 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind in Textform 

zu erteilen und können bis spätestens Montag, den 21. November 2022, 24:00 Uhr (MEZ), 

unter der nachstehenden Adresse 

MEDION AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

oder per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

oder bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung über das HV-Por-

tal, das unter 

https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/ 

 

erreichbar ist, gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren abgegeben, geändert oder wider-

rufen werden. 

Diejenigen, die eine Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

per Post oder per E-Mail erteilen wollen, werden gebeten, hierzu das ihnen gemeinsam mit 

den Zugangsdaten für das HV-Portal übersandte Vollmachtsformular zu verwenden. Das 

Vollmachtsformular wird den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten auch jederzeit auf 

Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet unter 

https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/ 

 

abrufbar. 

Wenn elektronische Briefwahlstimmen und Bevollmächtigungen/Weisungen an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als 

vorrangig betrachtet. Wenn darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen von-

einander abweichende Erklärungen eingehen, werden diese in folgender Reihenfolge berück-

sichtigt: (1) per HV-Portal, (2) per E-Mail, (3) auf dem Postweg übersandte Erklärungen. 
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